
Antragsversendung an: KVN, Vertragsärztliche Versorgung, Berliner Allee 22, 30175 Hannover 

Antrag gemäß der Qualitätssicherungsvereinbarung 

nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen 

in der Kernspintomographie 

MRT der Mamma 

(GOP 34431 EBM) 

  

 

Ort der Leistungserbringung, einschließlich Zweigpraxen: 

Die Genehmigung kann frühestens mit Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen bzw. mit Bestehen des Kolloqui-

ums erteilt werden. Mit Unterschrift wird erklärt, dass die einschlägigen Rechtsgrundlagen zur Kenntnis genommen wurden. 

Datum / Unterschrift (bei angestelltem Arzt Unterschrift des anstellenden Arztes bzw. des MVZ-Leiters / bei angestelltem 
Arzt in einer Berufsausübungsgemeinschaft Unterschrift aller Mitglieder) / Stempel 

1. Antragsgegen-
stand / Fachliche
Voraussetzungen

Antrag auf Leistungen, die bereits durch eine andere KV genehmigt wurden 

Es wird die Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von kernspintomographischen Leistungen 
der Mamma in gleichem Umfang beantragt. 

Die Genehmigung der KV ist beigefügt. 

und 

In den letzten zwölf Monaten wurden mindestens 50 kernspintomographische Untersuchungen 

der Mamma selbstständig durchgeführt. 

Antrag auf Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von kernspintomographischen 
Untersuchungen der Mamma (GOP 34431) 

Folgende Voraussetzungen liegen vor: 

Erfüllung der Voraussetzungen für die allgemeine Kernspintomographie im Gebiet „Diagnostische Radi-
ologie“ 

und 

Erfüllung der fachlichen und apparativen Voraussetzungen zur Ausführung und Abrechnung von Leis-
tungen der Röntgenmammographie gemäß der Vereinbarung zur kurativen Mammographie 

und 

Erfüllung der fachlichen und apparativen Voraussetzungen zur Ausführung und Abrechnung von Leis-
tungen der Mammasonographie gemäß den Vereinbarungen zur Strahlendiagnostik und –therapie so-
wie zur Ultraschall-Vereinbarung gemäß § 135 Abs. 2 SGB V 

und 

selbständige Durchführung und Befundung kernspintomographischer Untersuchungen der Mamma bei 
mindestens 200 Patienten mit mindestens 50 % histologisch gesicherten Befunden unter Anleitung ei-
nes zur Weiterbildung befugten Arztes. 

Hinweis: Es ist die erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium erforderlich 

Bitte die Angaben durch entsprechende Nachweise in Kopie belegen! 

2. Apparative
Voraussetzungen

Der Technische Datenbogen zur Kernspintomographie der Mamma liegt bei. 

oder 

Die apparative Ausstattung für das Gerät (Gerätedaten und Standort bitte angeben!) 

Bezeichnung: Baujahr: 

Standort (Ort der Leistungserbringung): 

wurde bereits durch    nachgewiesen. 

Hinweis: Im Fall einer Apparategemeinschaft bitte eine Kopie der Mitbenutzervereinbarung beifügen. 

3. Erklärung

Hiermit wird das Einverständnis gegeben, dass die zuständige Qualitätssicherungs-Kommission der KV 
Niedersachsen die Erfüllung der apparativen Gegebenheiten in der Praxis überprüfen kann. 

Hinweis: Ohne dieses Einverständnis kann die Genehmigung nicht erteilt werden; 
vgl. § 6 Abs. 5 der Kernspintomographie-Vereinbarung. 

Zulassung 

Ermächtigung 

Anstellung bei: 

Genehmigung beantragt zum: 

Name und Kontaktdaten des Arztes (Leistungserbringer): 

Lebenslange Arztnummer (LANR) 

Betriebsstättennummer (BSNR)  

S
ta

n
d
: 
J
u
n
i 
2
0
1
5

Fo
rm

ul
ar
:K

V
N

-F
Q

S
-0

4
7
-C

B
U

 



Anhang zum Antrag MRT der Mamma 2 von 3 

 
 

§ 4 Fachliche Befähigung Allgemeine Kernspintomogra-
phie  

(1) Die fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrech-
nung von kernspintomographischen Untersuchungen gilt als 
nachgewiesen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt und 
durch Zeugnisse und Bescheinigungen gemäß § 8 Abs. 1 
nachgewiesen werden:  

1. Selbständige Indikationsstellung, Durchführung und Befun-
dung folgender Anzahl von kernspintomographischen Unter-
suchungen unter Anleitung:  

a. Diagnostische Radiologie: 1000 Untersuchungen (Hirn, 
Rückenmark, Skelett, Gelenke, Abdomen, Becken und 
Thoraxorgane)  

b. Kinderradiologie: 200 Untersuchungen von Kindern, da-
von 100 Untersuchungen des Gehirns und des Rücken-
marks  

c. Neuroradiologie: 1000 Untersuchungen des Schädels und 
Spinalkanals  

d. Nuklearmedizin: 500 Untersuchungen  

2. Berechtigung zum Führen der Gebiets- oder Schwerpunkt-
bezeichnung Diagnostische Radiologie, Kinderradiologie, 
Neuroradiologie oder Nuklearmedizin.  

3. Nachweis einer mindestens 24monatigen ganztägigen 
Tätigkeit in der kernspintomographischen Diagnostik unter 
Anleitung. Auf diese Tätigkeit kann eine zwölfmonatige 
ganztägige Tätigkeit in der computertomographischen Diag-
nostik unter Anleitung angerechnet werden.  

4. Die Anleitung nach den Nrn. 1 und 3 hat bei einem Arzt 
stattzufinden, der für die Durchführung der Weiterbildung in 
der Kernspintomographie nach der Weiterbildungsordnung 
befugt ist.  

5. Erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium vor der 
Kassenärztlichen Vereinigung. 

(2) Soweit die Weiterbildungsordnung in einem Fachgebiet für 
eine Weiterbildung in der Kernspintomographie den Erwerb 
eingehender Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten 
vorschreibt und der Arzt die unter Abs. 1 Nrn. 1 und 2 festge-
legten Anforderungen erfüllt, gilt die fachliche Qualifikation 
nach Abs. 1 durch die Vorlage von Zeugnissen gemäß § 8 
Abs. 1 als erfüllt.  

(3) Soweit ein Arzt nach Abs. 2 zwar die Anforderung zur 
Berechtigung zum Führen der Facharztbezeichnung nach 
Abs. 1 Nr. 2 erfüllt, aber während der Facharztweiterbildung 
nicht die nach Abs. 1 Nr. 1 geforderte Anzahl von kernspinto-
mographischen Untersuchungen absolviert hat, kann diesem 
die Genehmigung nur dann erteilt werden, wenn die restliche 
Anzahl von kernspintomographischen Untersuchungen unter 
der Anleitung eines nach Abs. 1 Nr. 4 qualifizierten Arztes 
durchgeführt und nachgewiesen wurde.  

(4) Ärzte mit der Berechtigung zum Führen der Gebietsbe-
zeichnung Nuklearmedizin, welche ihre fachliche Qualifikation 
in der Kernspintomographie nach Abschluss der Facharztwei-
terbildung im Rahmen einer Fachkunde nach der Weiterbil-
dungsordnung erworben haben, müssen zusätzlich zu den 
Anforderungen nach Abs. 1 Nrn. 1 und 3 die erfolgreiche 
Teilnahme an einer Prüfung vor der Ärztekammer nachwei-
sen. Kann der Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an 
einer Prüfung vor der Ärztekammer nicht geführt werden, ist 
die erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium vor der 
Kassenärztlichen Vereinigung erforderlich. Abs. 3 gilt ent-
sprechend.  

(5) Näheres zu den Zeugnissen und Kolloquien regelt § 8.  

§ 4a Fachliche Befähigung Kernspintomographie der 
Mamma  

(1) Die fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrech-
nung von kernspintomographischen Untersuchungen der 
Mamma gilt als nachgewiesen, wenn folgende Voraus- 

setzungen erfüllt und durch Zeugnisse und Bescheinigungen 
gemäß § 8 Abs. 1 nachgewiesen werden: 

a. Erfüllung der in § 4 festgelegten Voraussetzungen für die 
allgemeine Kernspintomographie im Gebiet ,Diagnostische 
Radiologie‘  

b. Erfüllung der fachlichen und apparativen Voraussetzun-
gen zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen der 
Röntgenmammographie und Mammasonographie gemäß 
den Vereinbarungen zur Strahlendiagnostik und -therapie 
sowie zur Ultraschall-Vereinbarung gemäß § 135 Abs. 2 
SGB V  

c. Selbstständige Durchführung und Befundung kernspinto-
mographischer Untersuchungen der Mamma bei mindes-
tens 200 Patienten mit mindestens 50 % histologisch gesi-
cherten Befunden. Die Untersuchungen haben unter der An-
leitung eines Arztes nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 stattzufinden.  

d. Erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium bei der 
Kassenärztlichen Vereinigung.  

(2) Für Ärzte, denen eine Genehmigung zur Ausführung und 
Abrechnung von Leistungen der Kernspintomographie der 
Mamma erteilt worden ist, besteht zusätzlich folgende Auflage 
zur fachlichen Befähigung: 

a. Die Auflage wird als erfüllt angesehen, wenn gegenüber 
der Kassenärztlichen Vereinigung in einem Abstand von je-
weils 12 Monaten nachgewiesen wird, dass innerhalb die-
ses Zeitraums mindestens 50 kernspintomographische Leis-
tungen der Mamma in der vertragsärztlichen Versorgung 
selbstständig erbracht wurden. Bei geeignetem Nachweis 
werden auch kernspintomographische Untersuchungen der 
Mamma nach Satz 1 anerkannt, die nicht in der vertrags-
ärztlichen Versorgung erbracht wurden. Voraussetzung ist, 
dass diese Untersuchungen dem Inhalt der Leistung nach 
der Nr. 5522 des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes 
(EBM) entsprechen.  

b. Wird die Auflage nach Buchstabe a) nicht erfüllt, fordert 
die Kassenärztliche Vereinigung den Arzt innerhalb von vier 
Wochen auf, an einem Kolloquium innerhalb von drei Mona-
ten teilzunehmen. Kann der Arzt seine fachliche Befähigung 
in dem Kolloquium nicht belegen, ist die Genehmigung zur 
Ausführung und Abrechnung von kernspintomographischen 
Leistungen der Mamma in der vertragsärztlichen Versor-
gung mit der Mitteilung über die erfolglose Teilnahme zu wi-
derrufen.  

c. Nach Widerruf der Genehmigung kann der Arzt frühes-
tens nach Ablauf von sechs Monaten einen Antrag auf eine 
erneute Teilnahme an dem Kolloquium stellen. Ist dann die 
Teilnahme an diesem Kolloquium erfolgreich, erteilt die 
Kassenärztliche Vereinigung die Genehmigung zur Ausfüh-
rung und Abrechnung von kernspintomographischen Leis-
tungen der Mamma in der vertragsärztlichen Versorgung.  

(3) Werden aufgrund der Ergebnisse der kernspintomographi-
schen Untersuchung der Mamma Maßnahmen zur histologi-
schen/zytologischen Abklärung veranlasst, sind diese zu 
dokumentieren. Der kernspintomographisch tätige Arzt ist 
verpflichtet, die Ergebnisse der histologischen/zytologischen 
Untersuchung, welche der Arzt, der die histologi-
sche/zytologische Abklärung durchgeführt und übermittelt hat, 
seiner vorgenommenen prospektiven Diagnostik zuzuordnen. 

C  

§ 5 Anforderungen an die apparative Ausstattung  

Kernspintomographische Untersuchungen dürfen in der ver-
tragsärztlichen Versorgung nur mit solchen Geräten durchge-
führt werden, welche die in der Anlage I aufgeführten Anfor-
derungen erfüllen.  
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D – Verfahren 

§ 6 Genehmigungsverfahren  

(1) Anträge auf Genehmigung zur Ausführung und Abrech-
nung von Leistungen der Kernspintomographie sind an die 
zuständige Kassenärztliche Vereinigung zu stellen. Über die 
Anträge und über den Widerruf oder die Rücknahme einer er-
teilten Genehmigung entscheiden die zuständigen Stellen der 
Kassenärztlichen Vereinigung.  

(2) Die Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von 
Leistungen der Kernspintomographie ist zu erteilen, wenn aus 
den vorgelegten Zeugnissen und Bescheinigungen hervor-
geht, dass die in § 4 bzw. 4a sowie in § 5 genannten fachli-
chen und apparativen Voraussetzungen erfüllt sind. Die 
Genehmigung wird widerrufen, wenn der Arzt die Anforderun-
gen an die Leistungserbringung oder die Auflage zur Geneh-
migung für die Ausführung und Abrechnung von Leistungen 
der Kernspintomographie der Mamma bezüglich der fachli-
chen Befähigung gemäß § 4a Abs. 2 nicht erfüllt. 

(3) Dem Antrag auf Genehmigung zur Ausführung und Ab-
rechnung von Leistungen der Kernspintomographie sind 
insbesondere beizufügen: 1. Zeugnisse gemäß § 8 Abs. 1 für 
den Nachweis der fachlichen Qualifikation  

2. Nachweis der Erfüllung der Anforderungen an die appara-
tive Ausstattung gemäß der Anlage I. Der Nachweis kann 
durch die Gewährleistung des Herstellers, dass das beim 
Antragsteller installierte Gerät diesen Anforderungen ent-
spricht, geführt werden.  

(4) Der Arzt hat jede Veränderung an der zugelassenen 
Kernspintomographieeinrichtung unverzüglich der Kassen-
ärztlichen Vereinigung mitzuteilen.  

(5) Die Kassenärztlichen Vereinigungen können die Kommis-
sionen für Kernspintomographie beauftragen, die in Betrieb 
befindlichen Kernspintomographieeinrichtungen daraufhin zu 
überprüfen, ob sie den Bestimmungen gemäß dieser Verein-
barung entsprechen. Die Genehmigung für die Ausführung 
und Abrechnung von Leistungen der Kernspintomographie 
wird nur erteilt, wenn der Arzt in seinem Antrag sein Einver-
ständnis zur Durchführung einer solchen Überprüfung erklärt.  

§ 7 Anpassung an geänderte Anforderungen an die appa-
rative Ausstattung  

Der Arzt ist verpflichtet, die apparative Ausstattung den 
Änderungen dieser Vereinbarung im Rahmen der vorgesehe-
nen Übergangsfristen gemäß § 10 anzupassen und die 
Anpassung der Kassenärztlichen Vereinigung anzuzeigen. 
Wird die Anpassung nicht fristgerecht vorgenommen, endet 
die Genehmigung für die Ausführung und Abrechnung von 
Leistungen der Kernspintomographie mit Ablauf der Über-
gangsfrist.  

§ 8 Zeugnisse und Kolloquien 

(1) Der Kassenärztlichen Vereinigung sind für den Nachweis 
der fachlichen Befähigung gemäß § 4 insbesondere folgende 
Bescheinigungen vorzulegen:  

1. Urkunde über die Berechtigung zum Führen der Gebiets- 
oder Schwerpunktbezeichnung Diagnostische Radiologie, 
Kinderradiologie, Neuroradiologie oder Nuklearmedizin  

2. Zeugnisse, welche von dem zur Weiterbildung befugten 
Arzt unterzeichnet sind und mindestens folgende Angaben 
beinhalten:  

3. Überblick über die Zusammensetzung des Krankheitsgu-
tes der Abteilung, in der die Weiterbildung stattfand  

4. Beschreibung der durchgeführten Untersuchungen und 
angewandten Techniken 5. Zahl der vom Antragsteller unter 
Anleitung erbrachten sowie Zahl der selbständig durchge-
führten Untersuchungen und diagnostischen Beurteilungen  

 

6. Beurteilung der Befähigung des Antragstellers zur selb-
ständigen Durchführung von Untersuchungen bestimmter 
Organe und zur selbständigen Anwendung bestimmter 
Untersuchungstechniken. 

(2) Bestehen trotz der vorgelegten Zeugnisse begründete 
Zweifel, dass die in Ab-schnitt B dieser Vereinbarung fest-
gelegten Anforderungen an die fachlichen Befähigungen 
erfüllt sind, so kann die Kassenärztliche Vereinigung die 
Erteilung der Genehmigung für die Ausführung und Abrech-
nung der beantragten Leistungen von der erfolgreichen 
Teilnahme an einem Kolloquium abhängig machen. Das 
gleiche gilt, wenn der antragstellende Arzt im Vergleich zu 
dieser Vereinbarung eine abweichende aber gleichwertige 
Befähigung nachweist. Die festgelegten Anforderungen 
können durch ein Kolloquium nicht ersetzt werden.  

(3) Wird die fachliche Qualifikation nach § 4 Abs. 1 und 4 
sowie nach § 4a erworben, darf die Genehmigung zur Aus-
führung und Abrechnung von Leistungen der Kernspinto-
mographie nur nach erfolgreicher Teilnahme an einem Kol-
loquium erfolgen. 

Die vollständige Vereinbarung zur Durchführung von 
Untersuchungen in der Kernspintomographie kann 
unter www.kbv.de nachgelesen werden. 

http://www.kbv.de/
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